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N i e d e r s c h r i f t 

 

aufgenommen im Gemeindeamt Großwarasdorf am 24. März 2023 anlässlich der Sitzung des 

Gemeinderates 

 

Anwesend: 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin 

 

Gemeinderäte:  Vizebürgermeister Orisich Helmut, Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits 

Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, Berlakovich Christian, 

Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, Maga. 

Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, 

Brezlanovits Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf und 

Werkovits Bernadette (Ersatz für Bantsich Stefan)  

 

 

VB Ingrid Maurer als Schriftführerin.  

 

Nicht anwesend: 

Gemeinderäte Bantsich Stefan, Mörk Manfred und Tomsich Nico BSc (WU) MBA (WU)                                  

haben sich entschuldigt. 

 

 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet nach Feststellung der 

ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit um 19.00 Uhr die Sitzung. 

 

Mit der Beglaubigung der Niederschrift werden Gemeinderat Berlakovich Christian und 

Gemeinderat Derdak Franz betraut. 

 

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob jemand gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

Einwendungen erheben will. 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin setzt gemäß § 38 Abs.1, Bgld Gemeindeordnung, 

LGBl. 55/2003 i.d.g.F., vor Beginn der Sitzung die auf der Tagesordnung stehenden 

Gegenstände  

 

„21 Grundstück Nr. 97/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf, Entwidmung einer Teilfläche aus dem 

öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des Teilungsplanes GZ 2829/22, Verordnung“ 

„22-Kaufvertrag; Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 97/1, EZ 1, KG 

Kleinwarasdorf“ 

 

von der Tagesordnung ab. 

 

Sodann stellt Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin gemäß § 38 Abs.2, Bgld 

Gemeindeordnung, den Antrag, 

folgende Verhandlungsgegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, in die 

Behandlung zu nehmen. 

 

• Nahversorgung Nebersdorf 

• Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/11,  KG Großwarasdorf 
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Für diesen Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin stimmen alle 19 anwesenden 

Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Fischer Roland, Linzer Hans,  

Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, Berlakovich Christian,  

Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, Maga. Schmidt-Karall  

Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits Andreas, Babits Michael,  

Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und Bürgermeister Mag. (FH) Karall  

Martin. 

 

Anschließend verliest der Vorsitzende nachstehende, bereits in der Einladung bekannt 

gegebene 

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 
1. Angelobung des Mitgliedes des Gemeinderates    

2. Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung der Finanzgebarung der Gemeinde 

Großwarasdorf vom 20. März 2023 

3. Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2022  

4. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022, Schreiben des Amtes der 

Burgenländischen Landesregierung vom 10. Jänner 2023, Zahl: A2/G.GROSSWA-10015-6-

2023 

5. Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023, Schreiben des Amtes der Burgenländischen 

Landesregierung vom 07. März 2023, Zahl: A2/G.GROSSWA-10017-3-2023 

6. Vermietung der Wohnung Großwarasdorf, Nebersdorfer Hauptstraße 86/3 

7. Vermietung der Wohnung Großwarasdorf, Martin-Mersich-Straße 6/1/3 

8. 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes, Bericht  

9. Bauplätze Lorenz-Bogovich-Gasse, Aufschließung 

10. Indexierung Bauplatzpreis für Gemeindegrundstücke 

11. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/5,  KG Großwarasdorf 

12. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/6,  KG Großwarasdorf 

13. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/7,  KG Großwarasdorf 

14. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/8,  KG Großwarasdorf 

15. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf 

16. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/12, KG Großwarasdorf     

17. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/12 und 4240/13, KG Kleinwarasdorf 

18. Photovoltaikanlage Bauhof, Anschaffung  

19. Nahwärmeversorgung, Bericht  

20. Rudolf-Klaudus-Gasse, Verkehrsbeschränkung, Bericht  

21. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/11, KG Großwarasdorf 

22. Nahversorgung Nebersdorf 

23. Grundstück Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf, Entwidmung einer Teilfläche aus dem 

öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des Teilungsplanes GZ 2828/22, Verordnung 

24. Kaufvertrag; Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf 

25. Grundstück Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf, Entwidmung einer Teilfläche aus dem 

öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des Teilungsplanes GZ, Verordnung 

26. Kaufvertrag; Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf  

27. Widmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 4111, 4111/1 und 4111/14, EZ 9, KG 

Großwarasdorf, in das öffentliche Gut unter Zugrundelegung des Teilungsplanes GZ 2770/22, 

Verordnung 

28. Kanalerhebung gemäß Bgld. Kanalgesetz, Aktualisierung, Bericht  

29. Aktualisierung des Dorferneuerungsleitbildes, Bericht  

30. Neuanschaffung Bus für den Kindertransport, Vergabe   

31. Interessensbekundung Glasfaser-Anschluss auf Kommunalebene  

32. Regionales Entwicklungsprogramm Mittelburgenland 
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33. Fixpreis – Energie Tarif Angebot, Burgenland Energie  

34. Bericht des Sozialausschusses  

35. Fördermaßnahmen der Gemeinde im Bereich Photovoltaikanlagen und E-Mobilität 

36. Bericht des Kulturausschusses  

37. SPG HRVATI, Ansuchen 

38. Bezüge ab 01.01.2023 sowie Zulagen, Nebengebühren und sonstige Zuwendungen für 

Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige Einrichtungen 

39. Dienstrechtliche Angelegenheiten  

40. Dipl. Ing. Peter Marhold, MBA, Berufung gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinde 

Großwarasdorf vom 20.01.2022, Zahl: 1267/1000000002013                                                                                                                                                                                                 

41. Dipl. Ing. Peter Marhold, MBA, Berufung gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinde 

Großwarasdorf vom 28.09.2022, Zahl: 1267/1000000002013 

42. Berufung gegen den Bescheid der Gemeinde Großwarasdorf vom 17.11.2022,  

Zahl: 18/2-2022, Mag. Berka Rudolf  

43. Berufung gegen den Bescheid der Gemeinde Großwarasdorf vom 22.12.2014, 

Zahl: 24-2014, Ribarits Wilhelm 

44. Allfälliges  

 

 

Punkt 1 Angelobung des Mitgliedes des Gemeinderates  

 

Über Aufforderung des Bürgermeisters leistet Gemeinderat Gollubich Rudolf  das Gelöbnis 

gemäß § 18 Abs. 1 der Burgenländischen Gemeindeordnung. 

 

Die Angelobung erfolgt dergestalt, dass die Angelobungsformel vom Bürgermeister verlesen 

wird und Gemeinderat über Namensaufruf (durch den Schriftführer) über Aufforderung des 

Bürgermeisters die Worte „Ich gelobe“ spricht. (GemO § 18 RZ 249)  

 

„Ich gelobe, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie die Gesetze der Republik 

Österreich und des Landes Burgenland gewissenhaft zu beachten, meine Aufgabe unparteiisch 

und uneigennützig zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der 

Gemeinde nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

Dieses Gelöbnis wird durch die Worte „Ich gelobe“ abgelegt. 

 

 

Punkt 2 Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung der Finanzgebarung 

der Gemeinde Großwarasdorf am 20. März 2023 

 

Der Prüfungsausschuss hat am 20.  März 2023 die Vermögensgebarung geprüft. Der Obmann 

des  Prüfungsausschusses, Gemeinderat Plaukovits Helmut Stefan, verliest die Niederschrift 

über die durchgeführte Prüfung. Diese Prüfung ergab keine Beanstandungen. Es wurden die 

Abgabenrückstände stichprobenartig überprüft.  

Der Rückstand per 31.01.2023 beträgt € 32.424,72. 
 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 3 Beratung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das  

                       Haushaltsjahr 2022  

 

Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2022 war in der Zeit vom 09. März 2023 bis           

23. März 2023 im Gemeindeamt zur allgemeinen öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 

Schriftliche Erinnerungen wurden nicht eingebracht. 

Den Gemeinderatsparteien wurde gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung eine Ausfertigung 

des Rechnungsabschlusses übermittelt. 

 

 

Sämtliche Bedienstete werden vom Bürgermeister dahingehend aufgefordert den gesamten 

Urlaub im betreffenden Jahr zu konsumieren, damit das Nettovermögen der Gemeinde nicht 

belastet wird. 

 

Der dementsprechende Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2022 ist Bestandteil der 

Niederschrift.  

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin stellt den Antrag, den Rechnungsabschluss des 

Finanzjahres 2022 wie folgt zu beschließen: 

 

Ergebnishaushalt:   SA0 Nettoergebnis €      - 250.308,76 

 

Finanzierungshaushalt: SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

       €    - 65.121,10 

Vermögenshaushalt:    
Angaben in Euro  

Aktiva Passiva 

A Langfr. Vermögen 11.196.902,47 C Nettovermögen 11.995.165,01 

B Kurzfr. Vermögen 2.651.317,00 D Investitionszuschüsse 1.248.423,62 

B I Kurzfr. Forderungen 52.454,80 E Langfr. Fremdmittel 528.139,37 

B III Liquide Mittel 2.527.856,46 F Kurzfr. Fremdmittel 76.491,47 

SU  Summe Aktiva 13.848.219,47 SU Summe Passiva 13.848.219,47 

 

 

Für die im Rechnungsabschluss 2022 ausgewiesenen außer- und überplanmäßigen Ausgaben 

wird die Zustimmung erteilt. 

 

 

Für diesen Antrag stimmen alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw.  Vizebürgermeister 

Orisich Helmut, Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, 

Lemperg Wilhelm, Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, 

Kulovits-Linzer Daniela, Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall 

Barbara, Brezlanovits Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits 

Bernadette  und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin).  
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Punkt 4 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022, Schreiben des Amtes 

der Burgenländischen Landesregierung vom 10. Jänner 2023, Zahl: 

A2/G.GROSSWA-10015-6-2023 

 

Mit Schreiben vom 10. Jänner 2023, A2/G.GROSSWA-10015-6-2023, hat das Amt der 

Burgenländischen Landesregierung den 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2022 

zur Kenntnis genommen. 

 

Das gegenständliche Schreiben wird von Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin dem 

Gemeinderat zur Kenntnis gebracht: 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 5 Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023, Schreiben des Amtes der 

Burgenländischen Landesregierung vom 07. März 2023, Zahl: 

A2/G.GROSSWA-10017-3-2023 

 

Mit Schreiben vom 07. März 2023, A2/G.GROSSWA-10017-3-2023, hat das Amt der 

Burgenländischen Landesregierung den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 zur Kenntnis 

genommen. 

 

Das gegenständliche Schreiben wird von Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin dem 

Gemeinderat zur Kenntnis gebracht: 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette  und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 6 Vermietung der Wohnung Großwarasdorf, Nebersdorfer Hauptstraße 

86/3 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehenden 
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Punkt 7 Vermietung der Wohnung Großwarasdorf, Martin-Mersich-Straße 6/1/3 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehenden 
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Punkt 8 9. Änderung des Digitalen Flächenwidmungsplanes, Bericht  

 

Bericht Bürgermeister: 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin berichtet dem Gemeinderat über die 9. Änderung des 

Digitalen Flächenwidmungsplanes, welche bereits bei der Gemeindevorstandssitzung am  

14. März 2023 behandelt wurde. 

 

Bei der 9. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes gibt es einen Einspruch seitens der 

Landesabteilung 2 im Rahmen des Umwidmungsverfahrens für die Bauplätze im Bereich der 

Lorenz-Bogovich-Gasse. Die Einreichung muss überarbeitet und neu eingereicht bzw. 

aufgelegt werden und kann erst danach im Gesamten in der Juni-Sitzung des Gemeinderates 

beschlossen werden. Es wird dazu auch ein weiterer Punkt aufgenommen und zwar die 

Umwidmung des zukünftigen Platzes für das Fernheizwerk auf dem Grundstück des 

Sägewerks Linzer. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Punkt 9 Bauplätze Lorenz-Bogovich-Gasse, Aufschließung 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet, dass für diese neuen – noch zu vergebenden 

- Bauplätze der Verkaufspreis fixiert werden muss, da es bereits mehrere Anfragen gibt. Die 

derzeit aktuell höheren Baukosten sollen zum Teil abgefedert werden. Er schlägt vor, dass es 

eine moderate Erhöhung vom Ausgangspreis EUR 25,00 auf EUR 28,00 geben soll.  

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Der Grundstückspreis für die neu zu vergebenden Bauplätze in der Lorenz-Bogovich-Gasse 

wird mit € 28,00/m² festgesetzt. 
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Punkt 10 Indexierung Bauplatzpreis für Gemeindegrundstücke 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet, dass es in einigen Gemeinden in der 

näheren Umgebung eine Indexierung des Bauplatzpreises für Gemeindegrundstücke gibt. 

Dies sorgt für Klarheit und erspart die immer wieder neuen Diskussionen über die Festlegung 

des Bauplatzpreises bei Erschließung von neuen Gemeindegrundstücken. Daher soll der 

Baupreis an den Baukostenindex gebunden werden, damit zukünftig der Bauplatzpreis 

automatisch angepasst wird. Der Ausgangspreis (EUR 28,00) soll an den Baukostenindex 

vom März 2023 (als 100%) gebunden sein. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Der Bauplatzpreis für neu aufgeschlossene Gemeindegrundstücke, aktuell EUR 28,00 wird an 

den Baukostenindex gebunden. Basis ist der Baukostenindex vom März 2023. 

 

 

Punkt 11 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/5, KG Großwarasdorf 

 

Herr Dojo Pajkanovic, wohnhaft in 1120 Wien, Darnautgasse 10/11,   hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Ich, beabsichtige den Ankauf des Grundstückes Nr. 4111/5 in der Lorenz-Bogovich-Gasse in 

Großwarasdorf.“ 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/5, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 895 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Herrn Dojo Pajkanovic, wohnhaft in 1120 Wien, 

Darnautgasse 10/11, verkauft.  

 

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Der Bauplatzwerber muss in der Gemeinde Großwarasdorf seinen ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 
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c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat der Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 12  Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/6, KG Großwarasdorf 

 

Herr Bajram Vrbaj, wohnhaft in  1020 Wien, Zirkusgasse 5/12,   hat nachstehendes Ansuchen 

gestellt: 

 

„Ich, beabsichtige den Ankauf des Grundstückes Nr. 4111/6 in der Lorenz-Bogovich-Gasse in 

Großwarasdorf.“ 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/6, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 899 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Herrn Bajram Vrbaj, wohnhaft in 1020 Wien, Zirkusgasse 

5/12, verkauft.  

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Der Bauplatzwerber muss in der Gemeinde Großwarasdorf seinen ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat der Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 13  Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/7, KG Großwarasdorf 

 

Frau Elfriede Karall, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, Schulstraße 15, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Hiermit möchte ich ein Kaufanbot für das Grundstück Nr. 4111/7 zu folgenden Bedingungen 

stellen: 

- Der Grundstückspreis beträgt 25,- Euro pro Quadratmeter, die Grundstücksgröße 

beträgt 895 Quadratmeter (895*25=22.375,- Euro) 

- Das Grundstück ist mit Bauzwang mit Bauanfang innerhalb von drei Jahren und 

Fertigstellung innerhalb von fünf Jahren ab Vertragsunterzeichnung versehen. 

- Das Grundstück ist bis zur Grundstücksgrenze aufgeschlossen (Strom, Wasser, 

Abwasser).“ 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/7, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 895 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Frau Elfriede Karall, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, 

Schulstraße 15, verkauft.  

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerberin muss in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat die  

    Käuferin zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat die Bauplatzbesitzerin anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 14  Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/8, KG Großwarasdorf 

 

Herr Mag. Pero Pajkanovic, wohnhaft in 1140 Wien, Reinlgasse 22/2, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Ich, beabsichtige den Ankauf des Grundstückes Nr. 4111/8 in der Lorenz-Bogovich-Gasse in 

Großwarasdorf.“ 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/8, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 1339 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Herrn Mag. Pero Pajkanovic, wohnhaft in 1140 Wien, 

Reinlgasse 22/2, verkauft.  

 

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Der Bauplatzwerber muss in der Gemeinde Großwarasdorf seinen ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 
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b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat der Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 15  Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf 

 

Frau Tolic Tanja, wohnhaft in 1230 Wien, Stenografengasse 4/1/30, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Hiermit stellen wir ein Ansuchen um Kauf eines Grundstückes im Bereich der Lorenz-

Bogovich-Gasse. Das Grundstück Nr. 4111/10 würde uns am besten zusagen. 

 

In der Hoffnung um positive Erledigung verbleiben wir“ 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 886 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Frau Tolic Tanja, wohnhaft in 1230 Wien, 

Stenografengasse 4/1/30, verkauft.  

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerberin muss in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat die  

    Käuferin zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat die Bauplatzbesitzerin anteilsmäßig  

     zu tragen.  
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Punkt 16  Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/12, KG Großwarasdorf     

 

Herr Rakic Tomislav, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, Schulstraße 10, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Hiermit stelle ich ein Ansuchen um Kauf eines Grundstückes im Bereich der Lorenz-

Bogovich-Gasse. Das Grundstück Nr. 4111/12 würde mir am besten zusagen. 

 

In der Hoffnung um positive Erledigung verbleibe ich“ 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/12, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 880 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Herrn Rakic Tomislav, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, 

Schulstraße 10,  verkauft.  

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Der Bauplatzwerber muss in der Gemeinde Großwarasdorf seinen ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat der Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 17 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/12 und 4240/13,  

        KG Kleinwarasdorf 

 

 

Herr Karall Stefan, wohnhaft in 7304 Kleinwarasdorf, Große Zeile 79, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Hiermit ersuche ich höflich, um Verkauf der Grundstücke Nr. 4240/12 und 4240/13, in der 

Simon-Biricz-Gasse im Ausmaß von 905 m2 und 994 m2 in der KG Kleinwarasdorf. 

 

In der Hoffnung um positive Erledigung verbleibe ich“ 

 



26 

 

 
 

 

Bodenwertgutachten Simon-Biricz-Gasse: mit DI Köppel und Karall Stefan (Bauwerber) 

ausgemacht, dass es kein Bodenwertgutachten benötigt; es wird im Kaufvertrag ein Passus 

aufgenommen, der auf die "ordnungsgemäße Aufschüttung auf diesem Grundstück verweist 

und der Bauwerber von dieser Gegebenheit in Kenntnis gesetzt wurde und dies, so wie 

vorhanden auch übernehmen wird"  

 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf,  Werkovits Bernadette  und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die Grundstücke Nr. 4240/12 im Ausmaß von 905 m2 und 4240/13 im Ausmaß von 994 m2, 

KG Kleinwarasdorf, werden um einen Kaufpreis von EUR 7,50 /m² und EUR 15,00/m² an 

Herrn  Karall Stefan, wohnhaft in  7304 Kleinwarasdorf, Große Zeile 79,  verkauft.  
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Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Der Bauplatzwerber muss in der Gemeinde Großwarasdorf seinen ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat der Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 18 Photovoltaikanlage Bauhof, Anschaffung  

 

Anlagenleistung: 99 Kilowatt Peak (kWp)  

 

Von nachstehenden Firmen wurden Anbote (auf kWp gerechnet) eingeholt: 

Energie Burgenland Green Energy GmbH,7000 Eisenstadt, Kasernenstr.10 € 1.156,00 exkl.  

Angebot vom 20.02.2023      

 

Fortuna Solar eG, 1010 Wien, Tuchlauben 7a     € 1.210,00 exkl. 

Angebot Nr.: 2023_GRH-018 vom 09.02.2023 

 

Haider Energies GmbH, 3300 Amstetten, Arthur-Krupp.Straße 1   € 1.175,00 exkl. 

Angebot Nr.: AN230093 vom 22.03.2023 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die Errichtung der Photovoltaikanlage am Bauhof in Großwarasdorf, Oberpullendorfer Straße 

5, wird an Energie Burgenland Green Energy GmbH, 7000 Eisenstadt, Kasernenstraße 10 

gemäß Anbot vom 20.02.2023 erteilt. 

 

 

 

Kindergarten Kleinwarasdorf 

 

Anlagenleistung: 27,88  Kilowatt Peak (kWp)  

 

Die Voraussetzungen für die Errichtung der Photovoltaikanlage am Kindergartengebäude in 

Kleinwarasdorf, Kleinwarasdorfer Hauptstraß 65, werden geprüft. Im Falle einer positiven 

Erledigung wird der Auftrag  an die  Firma Haider Energies GmbH, 3300 Amstetten, Arthur-

Krupp.Straße 1, gemäß Anbot vom 22.03.2023 erteilt. 
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Punkt 19 Nahwärmeversorgung, Bericht  

 

Großwarasdorf:  

Am 25. März 2025 wird die Genossenschaft gegründet. Die Prüfung durch den 

Raiffeisenverband ist bereits abgeschlossen. 

 

Nebersdorf: 

Mit der Diözese Eisenstadt gibt es Verhandlungen betreffend eines Grundstückes für die 

Errichtung des Heizwerkes. Vorstand für die Gründung der Genossenschaft wird gesucht. 

 

Kleinwarasdorf: 

Bisher gibt es 42 Absichtserklärungen; es fehlen noch ca. 10 bis 15 Erklärungen;  

Bürgermeister schlägt vor, die Bevölkerung nochmals zu informieren bzw. eine letzte Frist für 

eine Anmeldung auszuschicken. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf,  Werkovits Bernadette  und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Punkt 20  Rudolf-Klaudus-Gasse, Verkehrsbeschränkung, Bericht  

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 23.12.2022 wurde Nachstehendes beraten und 

beschlossen: 

 

Für die Rudolf-Klaudus-Gasse gibt es Anrainerwünsche, den öffentlichen Verkehr in diesem 

Bereich zu beschränken.  

Laut Anrainern besteht ziemlich starker Verkehr Richtung Güterweg Deutschkreutz. 

 

Beschlossen wurde: 

Ein Antrag um Genehmigung des Verkehrszeichens „Anrainerverkehr“ an die 

Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf wird gestellt. 

 

In der Zwischenzeit hat am 09.02.2023 eine Verhandlung der Bezirkshauptmannschaft 

Oberpullendorf stattgefunden. 
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Herr Ing. Stefan Kirnbauer von der Firma Straka Bau in Neutal hat mit dem Ortsvorsteher 

Vukovich Alfred MSc den Verbindungsweg betreffend Verbreiterung besichtigt. Die Firma 

Straka Bau wird ein Angebot vorlegen. 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 21 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/11, KG Großwarasdorf 

 

Frau Kossner Tetiana, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, Schulstraße 6, hat nachstehendes 

Ansuchen gestellt: 

 

„Hiermit ersuche ich höflich, um den Verkauf des Grundstückes Nr.: 4111/11, im Ausmaß 

von 890 m² in der KG Großwarasdorf. 

 

In der Hoffnung um positive Erledigung verbleibe ich“ 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/11, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 890 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Frau Kossner Tetiana, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, 

Schulstraße 6, verkauft.  

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerberin muss in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat die  

    Käuferin zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung hat die Bauplatzbesitzerin anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 22  Nahversorgung Nebersdorf 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet über den geplanten Umbau des ehemaligen 

Raiffeisengebäudes in Nebersdorf in einen Nahversorger (Nah & Frisch mit Postpartner und 

Lotto-Totto-Stelle) Die Bauverhandlung wird am 28. März 2023 stattfinden. Es ist ein kleiner 

Zubau (für Lager, Postpartner, Büro und Kaffeecke) geplant. 

Der Betreiber wird der Verein „Susevo-Aktiv-Nebersdorf“ mit der neu zu gründenden Sektion 

„Nahversorgung“ sein. Sämtliche Bauarbeiten bzw. –vergaben werden sowohl im 

Gemeinderat, als auch durch den Vorstand des Vereins beschlossen bzw. zur Kenntnis 

gebracht. Im Rahmen der Dorferneuerung konnte dazu auch eine Förderung seitens des 

Landes in Höhe von EUR 30.000,00 lukriert werden. Das Gesamtbudget (inkl. Eigenleistung) 

beträgt aktuell EUR 110.000,00. 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Punkt 23  Grundstück Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf, Entwidmung einer 

Teilfläche aus dem öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des 

Teilungsplanes GZ 2828/22, Verordnung 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende  

 

V e r o r d n u n g 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großwarasdorf hat in seiner Sitzung am 24. März 2023 

beschlossen aus dem Öffentlichen Gut der Gemeinde Großwarasdorf mit Bewilligung zur 

Einverleibung des Eigentumsrechtes laut Vermessungsurkunde - Plan vom 01.02.2023, GZ. 

2828/22, Vermessung Koch & Partner zt-gmbh, in 7350 Oberpullendorf, folgende Fläche zu 

entwidmen: 

 

• Teilfläche 1 im Gesamtausmaß von 34 m² vom Grd.Nr. 443/1, EZ 1, KG 

Kleinwarasdorf 

Diese Teilfläche wird vereinigt mit Grd.Nr. 802/1, KG Kleinwarasdorf 

 

 

Punkt 24  Kaufvertrag; Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, EZ 1, 

KG Kleinwarasdorf 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin). 

 

Die Gemeinde Großwarasdorf verkauft Herrn Krizmanich Anton, wohnhaft in  7304 

Großwarasdorf, Kleinwarasdorfer Hauptstraße 58, die Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, 

KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 34 m2 entsprechend dem Teilungsplan  

GZ. 2828/22, vermessen am 27. Jänner 2023, der Vermessung Koch & Partner zt-gmbh, 8380 

Jennersdorf, Technologiepark 10, zum Kaufpreis von € 255,-- (34 m² x € 7,50). 
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Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der Käufer zu 

tragen.  

 

 

Punkt 25  Grundstück Nr. 443/1, EZ 1, KG Kleinwarasdorf, Entwidmung einer 

Teilfläche aus dem öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des 

Teilungsplanes GZ 2828/22, Verordnung 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende  

 

V e r o r d n u n g 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großwarasdorf hat in seiner Sitzung am 24. März 2023 

beschlossen aus dem Öffentlichen Gut der Gemeinde Großwarasdorf mit Bewilligung zur 

Einverleibung des Eigentumsrechtes laut Vermessungsurkunde - Plan vom 01.02.2023, GZ. 

2828/22, Vermessung Koch & Partner zt-gmbh, in 7350 Oberpullendorf, folgende Fläche zu 

entwidmen: 

 

• Die Restfläche im Gesamtausmaß von 53 m² vom Grd.Nr. 443/1, EZ 1, KG 

Kleinwarasdorf 

 

 

Punkt 26  Kaufvertrag; Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, EZ 1, 

KG Kleinwarasdorf  

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin). 

 

Die Gemeinde Großwarasdorf verkauft Frau Mag. Koth Daria, wohnhaft in 1140 Wien, Ernst-

Bergmann-Gasse 12, die Teilfläche des Grundstückes Nr. 443/1, KG Kleinwarasdorf, im 

Ausmaß von 53 m2 entsprechend dem Teilungsplan GZ. 2828/22, vermessen am 27. Jänner 

2023, der Vermessung Koch & Partner zt-gmbh, 8380 Jennersdorf, Technologiepark 10, zum 

Kaufpreis von € 397,50 (53 m² x € 7,50). 

 

Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben hat der Käufer zu 

tragen.  
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Punkt 27  Widmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 4111, 4111/1 und 4111/14, 

EZ 9, KG Großwarasdorf, in das öffentliche Gut unter Zugrundelegung 

des Teilungsplanes GZ 2770/22, Verordnung 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende  

 

V e r o r d n u n g 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großwarasdorf hat in seiner Sitzung am 24. März 2023 

beschlossen in das Öffentlichen Gut der Gemeinde Großwarasdorf mit Bewilligung zur 

Einverleibung des Eigentumsrechtes laut Vermessungsurkunde - Plan vom 01.08.2022, GZ. 

2770/22, Vermessung Koch & Partner zt-gmbh, in 7350 Oberpullendorf, folgende Flächen zu 

widmen: 

 

• Teilfläche 15 im Gesamtausmaß von 176 m² des Grd.Nr. 4111, KG 33010 

• Das neue gesamte Grundstück Nr. 4111/1, KG 33010 im Gesamtausmaß von 3.340 m² 

• Das neue gesamte Grundstück Nr. 4111/14, KG 33010 im Gesamtausmaß von 130 m² 

 

 

Punkt 28 Kanalerhebung gemäß Bgld. Kanalgesetz, Aktualisierung, Bericht  

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin berichtet dem Gemeinderat über die nachstehende 

Auftragsvergabe, welche bereits bei der Gemeindevorstandssitzung am 14. März 2023 

beschlossen wurde. 

 

Die letzte Erhebung von Grundlagen für die Vorschreibung von Kanalabgaben nach dem 

Kanalabgabegesetz wurde im Jahre 2003 durchgeführt. Es haben etliche Hauseigentümer ihre 

Objekte umgestaltet bzw. es wurden neue Häuser errichtet. Viele Hauseigentümer bauen, wie 

bei der Ermittlung 2003 festgestellt, ihre Objekte, ohne dies der Gemeinde zu melden, um. 

Mit der Ermittlung der Grundlagen müsste eine konzessionierte Firma beauftragt werden. Es 

wurden Anbote für die Durchführung dieser Arbeiten eingeholt. 

 

Neuaufnahmen: 

Firma Schwentenwein GmbH, 7000 Eisenstadt,Sankt-Antoni-Str. 29 € 32,--  

Firma Ing. Bayer Werner, 7400 Oberwart, Hauptplatz 11        € 65,--  

Firma Köppel & Ertl GmbH, 7350 Oberpullendorf, Bahngasse 4     € 40,--  

 

Überprüfung mit Änderungen: 

Firma Schwentenwein GmbH, 7000 Eisenstadt,Sankt-Antoni-Str. 29 € 32,--  

Firma Ing. Bayer Werner, 7400 Oberwart, Hauptplatz 11      € 58,--  

Firma Köppel & Ertl GmbH, 7350 Oberpullendorf, Bahngasse 4     € 35,--  
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Überprüfung ohne Änderungen: 

Firma Schwentenwein GmbH, 7000 Eisenstadt,Sankt-Antoni-Str. 29 € 24,--  

Firma Ing. Bayer Werner, 7400 Oberwart, Hauptplatz 11      € 32,--  

Firma Köppel & Ertl GmbH, 7350 Oberpullendorf, Bahngasse 4     € 19,--  

 

Beschlossen wurde: 

Die Firma Köppel & Ertl GmbH, 7350 Oberpullendorf, Bahngasse 4, wird mit den 

Kanalaufnahmen laut Angebot vom 25.01.2023, -/GK, beauftragt. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Punkt 29  Aktualisierung des Dorferneuerungsleitbildes, Bericht  

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin berichtet dem Gemeinderat über die nachstehende 

Auftragsvergabe, welche bereits bei der Gemeindevorstandssitzung am 14. März 2023 

beschlossen wurde. 

 

Im Jahre 2011 wurde das letzte Dorferneuerungsleitbild von der Firma plan&land, 

Artner&Tomasits OG, 7041 Wulkaprodersdorf, Obere Hauptstr. 39, erstellt.  

 

Für die Prozessbegleitung zur Evaluierung und Aktualisierung des Dorferneuerungsleitbilds 

der Gemeinde Großwarasdorf wurden von nachstehenden Firmen Anbote eingeholt: 

 

Dipl.-Ing. Christian Holler, 7544 Güssing, Tobaj 59    € 20.040,-- 

plan&land, Artner&Tomasits OG, 7041 Wulkaprodersdorf, Obere Hauptstr. 39 € 16.416,-- 

Dipl.-Ing.,M.A.  Gerhard Schlögl, 7372 Draßmarkt, Mariengasse 3  € 19.680,-- 

Finanzierung (Eigenmittel 25%, Förderungen 75 %) 

 

Beschlossen wurde: 

Die Firma plan&land, Artner&Tomasits OG, 7041 Wulkaprodersdorf, Obere Hauptstr. 39, 

wird mit der Aktualisierung des Dorferneuerungsleitbildes gemäß Angebot vom 03.03.2023, 

Angebot 03/23, in Höhe von € 16.416,-- inkl. 20% MWST.,  beauftragt. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 
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Die Firma plan&land, Artner&Tomasits OG, 7041 Wulkaprodersdorf, Obere Hauptstr. 39, 

wird mit der Prozessbegleitung zur Evaluierung und Aktualisierung des 

Dorferneuerungsleitbilds der Gemeinde Großwarasdorf gemäß Angebot vom 03.03.2023, 

Angebot 03/23, in Höhe von  € 16.416,-- inkl. 20% MWST.,  beauftragt. 

 

Weiters berichtet der Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall, dass zusätzlich ein 

Grundsatzbeschluss zur Beantragung einer Förderung gemäß Bgld. Gemeindeordnung 2003 

(Dorferneuerungsförderung) notwendig ist. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die Antragstellung einer Förderung gemäß Bgld. Gemeindeordnung 2003 im Rahmen der 

Dorferneuerung. 

 

 

Punkt 30  Neuanschaffung Bus für den Kindertransport, Vergabe   

 

In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 14. März 2023 wurde über die Neuanschaffung 

eines Buses für den Kindertransport beraten. 

 

Für den Kindertransport sind derzeit ein VW-Kombi mit dem Kennzeichen OP-247 BN und 

ein Renault Master Shuttle  OP-422 BT im Einsatz. 

Für den Transporter Renault Master Shuttle  OP-422 BT  bekommen wir kein Pickerl gemäß 

§ 57a- Begutachtung. 

Das heißt ab Juni 2023 darf mit dem genannten Fahrzeug nicht mehr gefahren werden. 

 

 

Es wurden Anbote für den Ankauf eines neuen bzw. gebrauchten Kraftfahrzeuges eingeholt:  

 

Porsche Inter Auto GmbH&Co KG, 7350 Oberpullendorf, Gewerberied 4 

VW Transporter Kombi TDI 3-türig, Modell SHB1E2NK1 € 44.833,59 nach allen 

Abzügen 

 

Kleinrath GmbH, 7312 Horitschon, Hauptstraße 70 

Renault Trafic PKW 2022/12 Equilibre Blue dCi 150  € 38.500,-- nach allen 

Abzügen 

 

 

KFZ Kornfeind, 7304 Großwarasdorf, Oberpullendorfer Straße 12 

gebraucht:  

Peugeot Expert Traveller L2, BJ 1/2019, 20.000 km, 102 PS/75KW € 29.990,-- 

gebraucht:  

Opel Vivaro Combi L, BJ 7/2021,  40.130 km, 144PS   € 24.660,-- 
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Beschlossen wurde: 

Von der Porsche Inter Auto GmbH&Co KG, 7350 Oberpullendorf, Gewerberied 4, und 

Kleinrath GmbH, 7312 Horitschon, Hauptstraße 70, werden aktuelle Angebote für einen 

neuen Transporter mit Leasing Vertrag und Lieferzeit eingeholt. 

 

Herr Kornfeind Marco soll sich bitte erkundigen, ob die beiden gebrauchten oben erwähnten 

Transporter bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 24. März 2023 reserviert werden 

könnten. 

 

 

 

In der Zwischenzeit hat die Firma Kleinrath in 7350 Oberpullendorf, Stoob-Süd 4, 

nachstehendes Angebot über einen sofort verfügbaren Bus vorgelegt: 

 

FORD Transit Custom Variobus 2,0 TDCI L, 130 PS, Diesel, Kilometerstand: ca. 600 km, 

Zulassung 02.2023  € 45.500,-- inkl. NoVa, inkl. MwSt. 

 

Ford Credit:   Leasingrate: € 645,53 pro Monat 

Raiffeisen Leasing:  Leasingrate: € 861,34 pro Monat 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Kauf des FORD Transit Custom Variobus 2,0 TDCI L, 130 PS, Diesel, Kilometerstand: ca. 

600 km, Zulassung 02.2023  € 45.500,-- inkl. NoVa, inkl. MwSt. bei der Firma Kleinrath in 

7350 Oberpullendorf, Stoob-Süd 4.  

 

Der Betrag in Höhe von € 45.500,-- wird im  1. NVA 2023 unter der VA-Stellen 2400/0400 

Kindergarten veranschlagt. 

 

 

Punkt 31  Interessensbekundung Glasfaser-Anschluss auf Kommunalebene  

 

Speed Connect Austria 

Unternehmensprofil und Angebot 

 

 

• Österreichisches Team profitiert von Infracapitals Erfahrung und Kapitalstärke 

• Ziel: Errichtung und langfristiger Betrieb von Glasfasernetzen in ländlichen Regionen 

• Offenes Geschäftsmodell ermöglicht faire Preise und den Konsument:innen freie Wahl 

des Internet Service Providers (ISP) 

• Alles aus einer Hand, unkompliziert und effizient: 

• Wir bauen das FTTH-Glasfasernetz flächendeckend in der Gemeinde aus 

• keine Mindestquoten interessierter Haushalte 
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• Anschlusskosten je Haushalt: Fixpreis € 279,-- bis auf Widerruf 

(15 m am Grundstück bis zu Hausmauer, 10m im Haus bis zur Glasfaser-

Anschlussbox) 

• Die Netzerrichtung bis zum Betrieb erfolgt rasch, die Ausbaugeschwindigkeit ist ein 

relevanter Vorteil für Haushalte und Betriebe 

• Hohe technische Qualität und maximale Bandbreite 

 

Die Firma Speed Connect Austria beabsichtigt bei zukünftigen Glasfasernetzausbauten in der 

Gemeinde Anbote laut den oben angeführten Konditionen zu legen. Im Gegenzug 

beabsichtigt die Gemeinde Großwarasdorf bei der Errichtung des Netzes, insbesondere im 

Zuge der Baumaßnahmen auf öffentlichen Grund, die Speed Connect Austria bei allen dafür 

notwendigen Gestattungen und Genehmigungen bestmöglich zu unterstützen und die 

vorgelegte Interessensbekundung zu beschließen. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) folgende Interessensbekundung:  
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Punkt 32 Regionales Entwicklungsprogramm Mittelburgenland 

 

Das Regionale Entwicklungsprogramm – REP 

 

Das Land Burgenland plant die Umsetzung eines regionalen Entwicklungsprogramms unter 

Beteiligung der Gemeinden. 

 

Die Aufgaben eines REP 

 

▪ Steuerung von raumplanungsrelevanten Themen, die nicht über die örtliche 

Raumplanung gesteuert werden können 

▪ Erhebung des Istzustandes 

▪ Entwicklung eines Leitbildes für die Region 

▪ Festlegung von Maßnahmen zur Entwicklung der Region  

▪ Zukünftige Potenziale in verschiedenen Themengebieten ermitteln und raumbezogen 

darstellen 

 

Das REP Mittelburgenland 

 

Die nächsten Schritte 

 

▪ Erarbeitung des Leitbildes 

▪ Erarbeitung des Strategieplanes, der konkreten Ziele und Maßnahmen sowie des ersten 

Planentwurfes 

▪ Abstimmungsgespräche mit den Gemeinden 

▪ Erstellung Planunterlagen und Verordnungstext inklusive SUP 

▪ Start der öffentlichen Auflage 

 

Es wird dazu am 04.04.2023 einen Online-Termin geben. Der entsprechende Link wird allen 

Gemeinderäten zur Verfügung gestellt. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette  und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Punkt 33 Fixpreis – Energie Tarif Angebot, Burgenland Energie  

 

Die Burgenland Energie bietet per 1.4.2023 einen neuen Energietarif bei Strom und Gas 

an. 

12 Monate sicher und unabhängig mit dem 1-Jahr-Fixtarif Gemeinde12 Unabhängig. Die 

Anmeldung für den neuen Tarif ist bis 31.3.2023 möglich.  

 

Die Gemeinde bekommt Strom für 23,00 ct/kWh netto sowie Gas für 9,99 ct/kWh netto – 

exkl. Netzgebühren und Abgaben – mit 12-Monats-Bindung.  
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Angebot der Burgenland Energie für den Fixpreis-Energie Tarif wird angenommen. 

Die Gemeinde bekommt Strom für 23,00 ct/kWh netto sowie Gas für 9,99 ct/kWh netto – 

exkl. Netzgebühren und Abgaben – mit 12-Monats-Bindung.  

 

 

Punkt 34 Bericht des Sozialausschusses  

 

In der Sitzung des Sozialausschusses am 07.März 2023 wurde nachstehendes beraten und zur 

Vorlage an den Gemeinderat beschlossen: 

 

Die Gemeinde Großwarasdorf soll Fördermaßnahmen im Bereich Photovoltaikanlagen und E-

Mobilität setzen. Die zu erstellenden Richtlinien sollen anhand von vorhandenen Richtlinien 

von anderen Gemeinden übernommen und adaptiert werden. Grundsätzlich hat der 

Förderwerber Teilnehmer bei der lokalen Energiegemeinschaft zu sein, wenn es eine lokale 

Energiegemeinschaft gibt. 

 

Es sollen PV-Anlagen seitens der Gemeinde gefördert werden.  

• Pro kW werden EUR 50,00 als nichtrückzahlbarer Zuschuss gewährt.  

• Gefördert werden maximal 10kW pro Haushalt oder Betriebsstätte.  

• Der Förderwerber muss einen aufrechten Hauptwohnsitz oder eine Betriebsstätte in 

der Gemeinde vorweisen. 

• Sollte die PV-Anlage unter 1 kW ausgestattet sein, dann werden 50 EUR pro Anlage 

gefördert. 

Für die Neuanschaffung von Fahrrädern mit Elektrohilfsantrieb gibt es einmalig EUR 50. 

 

Budget beträgt pro Kalenderjahr EUR 10.000,00 

 

Start beginnt mit 01.04.2023. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 35 Fördermaßnahmen der Gemeinde im Bereich Photovoltaikanlagen und 

E-Mobilität 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die zu erstellenden Richtlinien sollen anhand von vorhandenen Richtlinien von anderen 

Gemeinden übernommen und adaptiert werden. Grundsätzlich hat der Förderwerber 

Teilnehmer bei der lokalen Energiegemeinschaft zu sein, wenn es eine lokale 

Energiegemeinschaft gibt. 

 

Es sollen PV-Anlagen seitens der Gemeinde gefördert werden.  

• Pro kW werden EUR 50,00 als nichtrückzahlbarer Zuschuss gewährt.  

• Gefördert werden maximal 10kW pro Haushalt oder Betriebsstätte.  

• Der Förderwerber muss einen aufrechten Hauptwohnsitz oder eine Betriebsstätte in 

der Gemeinde vorweisen. 

• Sollte die PV-Anlage unter 1 kW ausgestattet sein, dann werden 50,00 EUR pro 

Anlage gefördert. 

Für die Neuanschaffung von Fahrrädern mit Elektrohilfsantrieb und Elektromopeds gibt es 

einmalig EUR 50,00. 

 

Budget beträgt pro Kalenderjahr EUR 10.000,00; Start der Förderung ist der 01.04.2023. 

 

 

Punkt 36 Bericht des Kulturausschusses  

 

In der Sitzung des Kulturausschusses am 15. März 2023 wurde nachstehendes beraten und 

beschlossen: 

 

Zusammenarbeit mit bestehenden Kulturvereinen, Zielsetzung 

 

 

• Förderung und Stärkung der Zusammenarbeit mit den bestehenden Kulturvereinen und 

Kultureinrichtungen (z.B.: KUGA, Theatergruppe, Kultur im Dorf, Kirchenchor, 

Tamburizza) 

• Etablierung einer Kulturreihe ähnlich wie Šara Jesen. In Summe sind ca. 4 

Veranstaltungen durch das Jahr geplant, teilweise im Schloss Nebersdorf. 

• Gespräche müssen noch gestartet und geführt werden (Zvonarich Stefan) 
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Umsetzung eines „Bauernmarktes“ in Großwarasdorf 

 

Nach eingehender Beratung wurde nachstehendes erwogen: 

 

• Termin: Samstag, 20.05.2023 von 09:00 bis 13:00 Uhr im Park bei der KUGA 

• Vorgespräche mit Ausstellern werden geführt, es gibt bereits etliche Zusagen 

• Förderungen (Bundeskanzleramt) bzw. ein Trägerverein bedarf noch einer Abklärung 

Träger der Veranstaltung (Gemeinde Großwarasdorf) 

• Ausschank bzw. Mittagessen wird angeboten 

• Abklärung und Zusammenarbeit mit Verschönerungsverein, Tourismusverein und 

anderen Vereinen wird angedacht 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
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Punkt 37 SPG HRVATI, Ansuchen 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin wird mit den Obmännern der Spielgemeinschaft 

HRVATI Rücksprache halten. 

 

Das vorgelegte Förderansuchen ist nicht beschlussfähig. Dem Gemeinderat fehlen noch 

detailliertere Informationen und somit kann das vorgelegte Förderansuchen in seinem Umfang 

nicht akzeptiert und weiter bearbeitet werden. Die Spielgemeinschaft wird ersucht, bis zur 

nächsten Gemeinderatssitzung tiefergehende, konstruktive Vorschläge vorzulegen. 
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Punkt 38 Bezüge ab 01.01.2023 sowie Zulagen, Nebengebühren und sonstige 

Zuwendungen für Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige 

Einrichtungen 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 19 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Fischer Roland, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Scheder Andreas, Lemperg Wilhelm, 

Berlakovich Christian, Vukovich Alfred MSc., Fischer Christopher, Kulovits-Linzer Daniela, 

Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Berlakovich Daniel BSc., Karall Barbara, Brezlanovits 

Andreas, Babits Michael, Derdak Franz, Gollubich Rudolf, Werkovits Bernadette und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Großwarasdorf beschließt, den Beschluss vom  

24. März 2023 dahingehend zu ändern, dass anstelle des Gehaltsansatzes der Dienstklasse V, 

Gehaltsstufe 2 bei  

• der Verwendungszulage im Ausmaß von 12 Prozent gem. § 44 Abs. 1 Z 3 Bgld. 

Landes-beamten-Besoldungsrechtsgesetz 2001 – LBBG 2001  

• bei der Aufwandsentschädigung im Ausmaß von 15 Prozent gem. § 28 Abs. 1 leg.cit.  

der Referenzbetrag gem. § 4 Abs. 4 LBBG 2001 tritt.  
 

 

 

VB Ingrid Maurer, Gemeinderat Berlakovich Daniel BSc und Gemeinderat Babits Michael 

verlassen aufgrund von Befangenheit vor der Beratung und Beschlussfassung des 

Tagesordnungspunktes 39 den Sitzungssaal. 

 

 
 
Punkt 39 Dienstrechtliche Angelegenheiten  

 

Da in diesem Tagesordnungspunkt über Personalangelegenheiten beraten und beschlossen 

wird, ist die Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

 

VB Ingrid Maurer, Gemeinderat Berlakovich Daniel BSc und Gemeinderat Babits Michael 

betreten nach Beratung und Beschlussfassung des Tagesordnungspunktes 39 wieder den 

Sitzungssaal. 

 

 

 

Punkt 40 Dipl. Ing. Peter Marhold, MBA, Berufung gegen den Grundsteuerbescheid 

der Gemeinde Großwarasdorf vom 20.01.2022, Zahl: 1267/1000000002013 

 

Da dieser Tagesordnungspunkt die Erlassung eines Bescheides zum Inhalt hat, ist die 

Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

Da der Bürgermeister an der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides mitgewirkt hat, 

übergibt er den Vorsitz an den Vizebürgermeister Orisich Helmut und nimmt weder an 

der Beratung noch an der Abstimmung über diesen Beratungsgegenstand teil. 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin verlässt den Sitzungssaal. 
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Punkt 41 Dipl. Ing. Peter Marhold, MBA, Berufung gegen den Grundsteuerbescheid 

der Gemeinde Großwarasdorf vom 28.09.2022, Zahl: 1267/1000000002013 

 

Da dieser Tagesordnungspunkt die Erlassung eines Bescheides zum Inhalt hat, ist die 

Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

Da der Bürgermeister an der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides mitgewirkt hat, 

übergibt er den Vorsitz an den Vizebürgermeister Orisich Helmut und nimmt weder an 

der Beratung noch an der Abstimmung über diesen Beratungsgegenstand teil. 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin verlässt den Sitzungssaal. 

 

 

 

Punkt 42 Berufung gegen den Bescheid der Gemeinde Großwarasdorf vom 

17.11.2022, Zahl: 18/2-2022, Mag. Berka Rudolf  

 

Da dieser Tagesordnungspunkt die Erlassung eines Bescheides zum Inhalt hat, ist die 

Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

Da der Bürgermeister an der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides mitgewirkt hat, 

übergibt er den Vorsitz an den Vizebürgermeister Orisich Helmut und nimmt weder an 

der Beratung noch an der Abstimmung über diesen Beratungsgegenstand teil. 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin verlässt den Sitzungssaal. 

 

 

 

Punkt 43 Berufung gegen den Bescheid der Gemeinde Großwarasdorf vom 

22.12.2014, Zahl: 24-2014, Ribarits Wilhelm 

 

Da dieser Tagesordnungspunkt die Erlassung eines Bescheides zum Inhalt hat, ist die 

Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

Da der Bürgermeister an der Erlassung des erstinstanzlichen Bescheides mitgewirkt hat, 

übergibt er den Vorsitz an den Vizebürgermeister Orisich Helmut und nimmt weder an 

der Beratung noch an der Abstimmung über diesen Beratungsgegenstand teil. 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin verlässt den Sitzungssaal. 

 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall kommt nach Beratung und Beschlussfassung des 

Tagesordnungspunktes 43 wieder in  den Sitzungssaal. 
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Punkt 44 Allfälliges  
 

Der Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet, dass die Fertigstellung der Homepage 

für Ende März 2023 geplant ist und an den letzten Details gearbeitet wird. 

 

Hinsichtlich des Heizkostenzuschuss 2022/2023 und Wärmepreisdeckels gibt es nicht den 

großen Ansturm – die Betroffenen soll dazu kontaktiert werden 

 

Gemeinderat Lemperg Wilhelm informiert, dass die Geschwindigkeitsmessgeräte noch nicht 

aktiviert sind.  Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet, dass die Firma Romwalter 

dies geplanter Weise in den nächsten Tagen erledigen wird. 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall bedankt sich bei den Feuerwehren und 

Gemeindebediensteten für die Mithilfe bei der Durchführung der Flurreinigung. 

 

 

Abschließend gibt der Bürgermeister bekannt, dass die nächste Gemeinderatssitzung 

voraussichtlich am 30. Juni 2023  stattfinden wird. 

 

 

 

Der Vorsitzende schließt um 22:15 Uhr die Sitzung. 

 

V.g.g. 


